
 

VOLLMER WERKE 

Maschinenfabrik GmbH 

Ehinger Straße 34 

88400 Biberach/Riß 

Germany 

 

Tel.: +49 (073 51) 571-0 

Fax: +49 (073 51) 571-130 

info@vollmer-group.com 

www.vollmer-group.com 

 

Commerzbank Ulm 

SWIFT COBADEFF654 

IBAN DE56 6544 0087 0130 6000 00 

 

 

Deutsche Bank AG 

SWIFT DEUTDESS630 

IBAN DE33 6307 0088 0050 0488 00 

 

Kreissparkasse Biberach 

SWIFT SBCRDE66 

IBAN DE20 6545 0070 0000 0120 74 

 

 

 

 

BW-Bank Biberach 

SWIFT SOLADEST 

IBAN DE19 6005 0101 0004 4760 70 

 

Sitz der Gesellschaft: 

Biberach 

Amtsgericht Ulm HRB 640007 

UStIdNr. DE 144889422 

 

Geschäftsführer: 

Dr.-Ing. Stefan Brand 

Jürgen Hauger 

Aufsichtsratsvorsitzender: 

Martin Kapp 
 

Anforderungen zur Annahme von elektronischen Auftragsbestätigungen 

 
Von VOLLMER werden nur elektronische Auftragsbestätigungen angenommen, die bestimmte 
Bedingungen und Regeln erfüllen. Diese Regeln werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt. 
Die Annahme von elektronischen Auftragsbestätigungen ist auf die Vollmer Werke Maschinen-
fabrik GmbH in Biberach beschränkt. 
  
 

 

 
Regeln und Anforderungen (gültig ab dem 01.06.2019) 
 
 
1. Alle elektronischen Auftragsbestätigungen müssen an folgende Email-Adresse versendet 

werden: oc-vobi@vollmer-group.com 
 
 

2. Pro Auftragsbestätigung muss eine separate Email versendet werden! 
 
 

3. Die elektronische Auftragsbestätigung muss im PDF-Format vorhanden sein! 
 

 
4. Alle weiteren Anhänge und Formate (.jpg, .tif …) werden ignoriert oder können zu 

Problemen beim Einlesen der Auftragsbestätigung führen. 
 
 

5. Jede Bestellung ist unverzüglich, spätestens jedoch 4 Arbeitstage nach Eingang der 
Bestellung unter Angabe des taggenauen Liefertermins (nicht Kalenderwoche) zu 
bestätigen. 
 
 

6. Abweichende bzw. zusätzliche Informationen wie Preiserhöhungen, Zeichnungs-
änderungen, etc. können auf der Auftragsbestätigung und in der E-Mail nicht mehr 
berücksichtigt und akzeptiert werden. Diese Informationen müssen uns separat zugehen. 
 
 

7. Die Nichtbeachtung der Regeln kann dazu führen, dass Auftragsbestätigungen nicht 
oder nur verzögert bearbeitet werden können. 
 

 
  
 

Stand: 10/2021 

mailto:oc-vobi@vollmer-group.com

